
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen,  2. Juli 2018 

Mandantenbrief August 2018 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Nachzahlungszinsen könnten ab 2015 verfassungswidrig hoch sein 
· Vertrag über ein Benutzerkonto bei einem sozialen Netzwerk ist vererbbar 

 
Einkommensteuer 

· Hinzuschätzung aufgrund einer Quantilsschätzung bei erheblichen formellen Mängeln 
der Aufzeichnungen der Bareinnahmen 

· Wie wirken sich Verluste auf nicht abziehbare Schuldzinsen aus? 
 

Lohn und Gehalt 
· Geschäftsführer einer GmbH sind regelmäßig sozialversicherungspflichtig 

 
 
Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
 

Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung August 2018 und September 2018 
S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.08.20181 10.09.20181 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

entfällt 10.09.2018 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.09.2018 
Umsatzsteuer 10.08.20182 10.09.20183 

Ende der Schonfrist   Überweisung4 

obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck5 

13.08.2018 13.09.2018 
07.08.2018 07.09.2018 

Gewerbesteuer 15.08.20186 entfällt 
Grundsteuer 15.08.20186 entfällt 
Ende der Schonfrist   Überweisung 

obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck5 

20.08.2018 entfällt 
10.08.2018 entfällt 

Sozialversicherung7 29.08.2018 26.09.2018 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-

lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzu-
führen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2018 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die 
Steuer am 16.08.2018 fällig. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
27.08.2018/24.09.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten 
sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allgemein 
 
Nachzahlungszinsen könnten ab 2015 verfassungswidrig hoch sein 
Ein Ehepaar musste im Jahr 2017 nach einer Außenprüfung Einkommensteuer nachzahlen. Gleich-
zeitig setzte das Finanzamt für den Zeitraum April 2015 bis November 2017 Nachzahlungszinsen von 
etwa 240.000 EUR fest. Das Ehepaar legte gegen die Zinsfestsetzung Einspruch ein und beantragte 
die Aussetzung der Vollziehung. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Aussetzungsantrag statt. Bei summarischer Prüfung hatte er für Ver-
zinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 schwerwiegende Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der 
Zinsregelung. Danach betragen die Zinsen für jeden Monat einhalb Prozent einer nachzuzahlenden 
oder zu erstattenden Steuer. 
Hinweis: Zur Frage, ob der gesetzliche Zinssatz für Veranlagungszeiträume ab 2010 bzw. ab 2012 
verfassungsgemäß ist, liegen dem Bundesverfassungsgericht bereits Verfassungsbeschwerden vor. 
Über diese wird voraussichtlich noch im Jahr 2018 entschieden werden. 

Nachbarschaftshilfe: Haftung im Schadensfall? 
Hilft jemand einem anderen unentgeltlich und verursacht dabei einen Schaden, gehen Gerichte häufig 
davon aus, dass beide stillschweigend die Haftung ausgeschlossen haben, also gegenseitig nicht für 
Schäden haften. 
Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Nürnberg gilt dies allerdings nicht, wenn der Schä-
diger über eine Haftpflichtversicherung verfügt. Nach Auffassung des Gerichts ist es wahrscheinlich, 
dass jemand zwar einen helfenden Freund von privater Haftung freistellen will. Nicht anzunehmen sei 
hingegen, dass er auch dessen Haftpflichtversicherung freistellen will. 
 
Vertrag über ein Benutzerkonto bei einem sozialen Netzwerk ist vererbbar 
Bundesgerichtshof, III-ZR-183/17, Pressemitteilung vom 12.07.2018 
Der BGH hat entschieden, dass der Vertrag über ein Benutzerkonto bei einem sozialen Netzwerk 
grundsätzlich im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Erben des ursprünglichen Kontoberechtig-
ten übergeht und diese einen Anspruch gegen den Netzwerkbetreiber auf Zugang zu dem Konto ein-
schließlich der darin vorgehaltenen Kommunikationsinhalte haben. 
 

Einkommensteuer 
Hinzuschätzung aufgrund einer Quantilsschätzung bei erheblichen formellen Mängeln der 
Aufzeichnungen der Bareinnahmen 
Bei erheblichen formellen Mängeln der Bareinnahmen-Aufzeichnungen kann aufgrund einer Quantils-
schätzung hinzugeschätzt werden. Das Ergebnis muss aber durch weitere Erkenntnisse, z. B. Ergeb-
nisse einer stochastischen Untersuchung, und eine partielle Nachkalkulation gestützt werden. Außer-
dem dürfen anderweitige Schätzmethoden, wie eine Geldverkehrsrechnung und eine Ausbeutekalku-
lation, nicht in Betracht kommen. 
Vor dem Finanzgericht Hamburg wehrte sich der Wirt eines griechischen Lokals gegen die Zuschät-
zung zu seinem Gewinn. Der Wirt benutzte eine Registrierkasse, zog aber die Tagesendsummenbons 
(Z-Bons) nicht immer täglich, sondern teilweise für mehrere Tage, und führte kein Kassenbuch. Im 
Rahmen einer Betriebsprüfung erkannte die Prüferin das Fehlen von Sonntagen in den Aufzeichnun-
gen und berechnete die Hinzuschätzung mittels der sog. Quantilsschätzung unter Berücksichtigung 
eines Rohgewinnaufschlagsatzes von 296 %. 
Zu Recht, entschied das Gericht. Die Aufzeichnungen waren mangelhaft und sind manipuliert worden. 
Andere Schätzungsformen schieden von vornherein aus. U. a. scheiterte eine Ausbeutekalkulation für 
Speisen und Getränke daran, dass der Wirt die von ihm verwendeten Speisekarten nicht vorgelegt 
hatte und weder die verkauften Speisen noch deren Verkaufspreise nachträglich festgestellt werden 
konnten. 
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 

Kein Lohnzufluss bei Gehaltsumwandlung für vorzeitigen Ruhestand 
Eine GmbH schloss mit ihrem Geschäftsführer, der nicht am Stammkapital der GmbH beteiligt war, 
eine Wertguthabenvereinbarung. Durch diese Vereinbarung sollte sein vorzeitiger Eintritt in den Ru-
hestand finanziert werden. Der Geschäftsführer verzichtete auf monatlich 6.000 EUR brutto. Das so 



 
angesparte Guthaben sollte ihm in der späteren Freistellungsphase ausgezahlt werden. Lohnsteuer 
wurde von den einbehaltenen Bezügen nicht abgeführt. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass keine Lohnsteuer einzubehalten ist. Er sieht keine Rechtsgrund-
lage dafür, bei einem angestellten Fremdgeschäftsführer andere Maßstäbe anzusetzen als bei sonsti-
gen Arbeitnehmern. Damit widerspricht er der Auffassung der Finanzverwaltung, die Zeitwertkonten 
als mit dem Aufgabenbild des Organs einer Körperschaft für nicht vereinbar hält und bereits auf die 
einbehaltenen Beträge den Lohnsteuerabzug fordert. 
Hinweis: Beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer können bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit 
über die geschuldete Vergütung verfügen. Bei ihnen ist weiterhin bereits bei Gutschrift auf dem Zeit-
wertkonto Lohnsteuer einzubehalten. 

Wie wirken sich Verluste auf nicht abziehbare Schuldzinsen aus? 
Deubner Verlag, Anmerkung vom 24.07.2018 

Der BFH widerspricht dem BMF und begrenzt die Bemessungsgrundlage für die nicht abziehbaren 
Schuldzinsen auf den Entnahmeüberschuss des Zeitraums von 1999 bis zum aktuellen Wirtschafts-
jahr. 
 

Lohn und Gehalt  
Geschäftsführer einer GmbH sind regelmäßig sozialversicherungspflichtig 
Geschäftsführer einer GmbH unterliegen grundsätzlich den Weisungen der Gesellschafter und sind 
deshalb regelmäßig als abhängig beschäftigt und damit als sozialversicherungspflichtig anzusehen. 
Dies hat das Bundessozialgericht entschieden. 
Eine Ausnahme gilt für Geschäftsführer, die zugleich Gesellschafter der GmbH sind, wenn sie durch 
Einflussnahme auf die Gesellschafterversammlung die Geschicke der Gesellschaft bestimmen kön-
nen. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn ein Geschäftsführer mindestens 50 % der Anteile am Stamm-
kapital hält. Bei einer geringeren Kapitalbeteiligung bedarf es ausdrücklicher Regelungen im Gesell-
schaftsvertrag über eine umfassende und unentziehbare Sperrminorität, sodass es dem Geschäfts-
führer möglich ist, ihm nicht genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung zu verhindern. 
Dementgegen kommt es nicht darauf an, ob ein Geschäftsführer einer GmbH im Außenverhältnis 
weitreichende Befugnisse besitzt oder ihm etwaige Freiheiten, z. B. bei den Arbeitszeiten, eingeräumt 
werden. Entscheidend sind vielmehr die rechtlich durchsetzbaren Einflussmöglichkeiten auf die Be-
schlüsse der Gesellschafterversammlung. 
 


